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Leise und emissionsfrei: Ab Herbst dieses 
Jahres ersetzen wasserstoffbetriebene 
Züge in Bayern einige der bisher fahren-
den Dieselloks. Auf den Regionalbahn-
Strecken rund um Augsburg geht dann der 
von Siemens gebaute Regionalzug „Mireo 
Plus H“ in den Pilotbetrieb. Der Wasser-

stoff-Zug steht beispielhaft für Bayerns 
Schlüsselposition in der Förderung und 
Entwicklung von Technologien und Infra-
struktur für grünen Wasserstoff und ist für 
die Landesregierung ein wichtiger Teil der 
Strategie hin zu einer Verkehrswende mit 
Wasserstoff.

Wasserstoff soll in Bayern auch in der 
Stromerzeugung und der Energieversor-
gung für die Industrie eine zunehmend 
größere Rolle spielen. Mit dem grünen 
Energieträger könne das Bundesland 
Schadstoffemissionen im Schwerlast- und 
Schienenverkehr nennenswert reduzieren 
und einen Beitrag zur Dekarbonisierung 
leisten, heißt es aus der Landesregierung. 
Auch könne so die einseitige Abhängigkeit 
von Energielieferungen reduziert und auf 
viele Regionen der Welt verteilt werden.

Gemeinsam stark sein

Wasserstoff wird in Elektrolyseuren aus 
Strom und Wasser produziert. Als Gas ist 
die Energie leicht zu speichern. Später 

kann der Wasserstoff entweder verbrannt 
oder wieder in Strom rückumgewandelt 
werden. Wasserstoff erreicht wie Erdgas 
bei der Verbrennung hohe Temperaturen 
und ist deshalb eine klimafreundliche Al-
ternative für industrielle Produktionspro-
zesse. Das Gas ist allerdings nur dann 
klimafreundlich, wenn der zur Produk-
tion genutzte Strom aus erneuerbaren 
Quellen wie Wind- und Solarkraft stammt. 
Dann ist von grünem Wasserstoff die Rede.

Bei der Produktion von Wasserstoff gilt 
es allerdings einige Herausforderungen 
zu meistern. Erneuerbare-Energie-Anla-
gen können mit Elektrolyseuren ausge-
stattet werden, die den Strom vor Ort in 
Wasserstoff umwandeln, der dann lokal 
genutzt werden kann. Bestehende Tech-
nologien können mit technischen Maß-
nahmen umgerüstet werden, so dass die 
bestehende Gas-Infrastruktur auch für 
den Einsatz von Wasserstoff genutzt wer-
den kann.

Ein überregionales Wasserstoff-Kern-
netz mit einer geplanten Gesamtlänge von 
gut 9.700 Kilometern muss in Deutschland 
aufgebaut werden. Dieses Kernnetz be-

steht zu 60% aus umgewidmeten Erdgas-
pipelines. Diese müssen dafür teilweise 
umgerüstet und auf den Einsatz von Was-
serstoff angepasst werden. Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen von Unter-
nehmen kooperieren deshalb mit Wissen-
schaft und Ministerien, um neue Techno-

logien möglichst bald zur Marktreife zu 
bringen – wie im Fall von Siemens und der 
Landesregierung von Bayern.

Exzellenz-Cluster in Bayern

Der Freistaat hat im Jahr 2019 das Was-
serstoffbündnis Bayern ins Leben gerufen, 
auch Wasserstoff-Cluster genannt. Dort 
vernetzen sich mehr als 360 Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Da-
runter sind Industrieunternehmen wie 
Linde, Siemens, Bosch und MAN, inter-
nationale Energie-Unternehmen wie Or- 
sted, lokale Stadtwerke sowie mehrere 
große Universitäten Bayerns. Das staatli-
che Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) 
koordiniert das Netzwerk.

H2.B verwaltet auch das Förderpro-
gramm zum Aufbau einer Elektrolyse-In-
frastruktur (BayFELI). Mit BayFELI stellt 
Bayern bis Ende des Jahres 2026 insge-
samt 150 Mill. Euro für die Anschaffung 
von Elektrolyseuren für Erneuerbare-
Energie-Projekte zur Verfügung. Seit dem 
Jahr 2022 liegt außerdem die Wasserstoff-
Roadmap Bayern vor, die konkrete Aus-
bauziele und Maßnahmen formuliert.

Bayern will im Jahr 2040 klimaneutral 
sein – fünf Jahre früher als das Ziel der 
Bundesregierung. Bis zum Jahr 2030 wird 
der Bedarf an grünem Wasserstoff in Bay-
ern deshalb laut Wirtschaftsministerium 
auf 7,8 bis 12 Terrawattstunden (TWh) 
gestiegen sein. Zum Vergleich: Für ganz 
Deutschland geht die Bundesregierung 
zum selben Zeitpunkt von einem Bedarf 
von 95 bis 130 TWh aus.

Wende ist kein Solo-Projekt

Damit in Zukunft ausreichend Wasser-
stoff zur Verfügung steht und er effizient 
genutzt werden kann, ist der Bau eines 
europäischen Wasserstoffnetzes wichtig. 
Bayern kommt dabei eine zentrale Rolle 
zu: Es liegt zwischen dem deutschen Nor-
den, wo viele Windkraftanlagen stehen, 
und den südeuropäischen Nachbarlän-

dern. Dort ist das Potenzial für die Pro-
duktion erneuerbarer Energie aufgrund 
der guten klimatischen Voraussetzungen 
für Wind- und Solarkraft groß.

Die ambitionierten Pläne für eine Was-
serstoff-Infrastruktur in Bayern werden 
große Investitionen erfordern. Die LBBW 
steht dafür als starker Finanzierungspart-
ner bereit. Sie unterstützt Unternehmen 
dabei, Wachstumsmöglichkeiten und 
Marktchancen zu erkennen und zu nutzen. 
Gemeinsam mit unseren Kunden schauen 
wir uns verschiedene Finanzierungsfor-
men für neue Technologien und Ge-
schäftsmodelle an und finden die beste 
Lösung für jeden Kunden.

In Zeiten großer Veränderung ist es für 
Unternehmen besonders wichtig, einen 
starken Finanzpartner an ihrer Seite zu 
haben. Die solide Bilanz der LBBW bietet 
eine gute Basis für die Finanzierung neuer 
Geschäftsmodelle im Rahmen der Ener-
giewende. Für größere Vorhaben hat die 
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LBBW mit dem Konsortialkredit ein flexib-
les Instrument zur Finanzierung unter-
nehmerischer Ziele im Portfolio. Bei 
einem Konsortialkredit schließen sich 
mehrere Banken zusammen, um das Ri-
siko der Darlehensgeber auf mehrere 
Schultern zu verteilen.

Weil unsere Kunden auch an Antworten 
auf strategische Fragen interessiert sind, 
setzen wir auf das Fachwissen unserer 
Sektorexperten. Diese Kollegen haben 
eine große Erfahrung in einer Branche ge-
sammelt und tauschen sich laufend mit 
verschiedenen Akteuren dieser Branche 
aus. Ergänzt wird unser Beratungsange-
bot durch unser Sustainability-Advisory-
Team. Dieses Team berät Unternehmen 
nicht nur rund um nachhaltige Finanzie-
rungen, sondern unterstützt auch bei der 
Transformation hin zu nachhaltigen und 
innovativen Geschäftsmodellen – damit 
Unternehmen den großen Zukunftsfragen 
gut vorbereitet begegnen können.

Große Pläne für die Wasserstoff-Wende
Millioneninvestitionen zum Aufbau der Wasserstoff-Wirtschaft nötig – Wie Unternehmen Projekte finanzieren, um von diesem neuen Markt zu profitieren

Die Metropolregion Nürnberg ist das in-
dustrielle Herz Bayerns. Nicht nur be-
kannte Konzerne sind von hier aus aktiv, 
sondern auch eine Vielzahl von mittel-
ständischen Familienunternehmen prägt 
die Region, viele darunter „Hidden Cham-
pions“, die eine führende Rolle in ihrer 

Branche entwickelt und von Franken aus 
in die ganze Welt expandiert haben.

Im internationalen Wettbewerb stehen 
diese Unternehmen, im Vergleich mit 
ihren oftmals über den Kapitalmarkt fi-
nanzierten Konkurrenten, vor einer be-
sonderen Herausforderung: der Sicherung 
des Unternehmens im Rahmen des Gene-
rationenwechsels der Unternehmerfami-
lie. Kein börsennotierter Konzern braucht 
der Gestaltung der Erbfolge seiner Aktio-
näre einen Gedanken zu widmen.

Vor der Existenzfrage

Für ein Familienunternehmen ist die 
Unternehmensnachfolge ein zentraler 
Faktor, entscheidet sie doch über die un-
ternehmerische Leitungsmacht ebenso 
wie zukünftige Entscheidungsstrukturen 
und nicht zuletzt den finanziellen Spiel-
raum des Unternehmens, der durch die 
Finanzierung einer etwa anfallenden Erb-
schaftsteuer empfindlich beschnitten wer-
den kann. Im mehr oder weniger regel-
mäßigen Generationenabstand wird das 
Familienunternehmen daher vor die Exis-
tenzfrage gestellt.

Die jahrzehntelange und intensive Be-
ratungserfahrung von Rödl & Partner in 
der Unternehmensnachfolge zeigt eines: 

Eine erfolgreiche Unternehmensübergabe 
hängt in erster Linie von den „Köpfen“ ab. 
Fehlende, zu viele, ungeeignete oder zer-
strittene potenzielle Nachfolger sind das 
größte Risiko. Steht kein (geeigneter) 
Nachfolger beziehungsweise keine (ge-
eignete) Nachfolgerin zur Verfügung, be-
ginnt die familienexterne Suche, etwa im 
Kreis des Managements.

Nicht selten wird versucht, mittels kom-
plexer Stiftungskonstruktionen den idea-
len Nachfolger selbst zu kreieren. Auch 
hier gilt: Ohne wirklich fähige und dem 
Unternehmen loyal verpflichtete Personen 
geht so etwas nicht. Oftmals bleibt dann 
nur der Verkauf als Nachfolgelösung, der 
die Existenz des Unternehmens zwar si-
chert, aber die Prägung als Familienunter-
nehmen in vielen Fällen beendet.

Ebenso problematisch sind Familiensi-
tuationen, in denen es nicht „den einen“ 
Nachfolger gibt, sondern verschiedene 
Personen bedacht werden müssen. Unter-
schiedliche Altersschichten, Qualifikatio-
nen, unternehmerische Auffassungen bis 
hin zu familiären Konflikten können eine 
explosive Gemengelage bilden. Diese zu 
erkennen und mutige Entscheidungen zu 
treffen, ist eine Herausforderung für den 

Unternehmer und muss dann sehr sorg-
fältig rechtlich abgesichert und kommu-
nikativ begleitet werden.

Überhaupt gilt: Unternehmerische Nach-
folgeplanung muss als Entwicklungspro-
zess begriffen werden, der frühzeitig be-
ginnen und mit stetiger Kommunikation 
betrieben werden muss. Offenheit, gegen-

seitige Achtung und das Entwickeln eines 
gemeinsamen Bekenntnisses, die Unter-
nehmensinteressen in den Mittelpunkt zu 
stellen, führen meist auch zu vernünfti-
gen Lösungen.

Wenn der oder die Nachfolger auserko-
ren sind, schließt sich die rechtliche und 
steuerliche Gestaltung an. Auch wenn 
Steuern niemals der einzige oder 
primäre Beweggrund 
für ein Han-
deln sein 

sollten, steht  
die Erbschaftsteuer dann 
an Nummer 1 der Sorgenliste. Dies gilt 
vor allem für Unternehmen mit einem 
Wert von mehr als 26 Mill. Euro, da für 
diese die Erbschaftsteuerbegünstigung 
von Betriebsvermögen nach §§ 13a, b 
ErbStG nicht mehr greift, die betriebliches 
Vermögen grundsätzlich bis zu 100% von 
der Erbschaftsteuer ausschließen kann. 
Und diese Grenze ist leichter „gerissen“ als 
viele denken, laufen doch Unternehmen 
mit einem durchschnittlichen Jahreser-
trag von 1,9 Mill. Euro bereits Gefahr, zu-
mindest teilweise aus der Betriebsvermö-
gensbegünstigung herauszufallen.

Verschonungsbedarfsprüfung

Für Erwerber, die einen Unternehmens-
wert von mehr als 90 Mill. Euro übertra-
gen bekommen, heißt die große Hürde 
„Verschonungsbedarfsprüfung“. Es wird 
nicht nur ermittelt, welche Werte im Un-
ternehmen überhaupt für eine Freistel-
lung von der Erbschaftsteuer in Betracht 
kommen, sondern die Nachfolger müssen 
offenlegen, welches Vermögen außerhalb 
des Unternehmens zu Verfügung steht 
und wie dieses investiert ist, bis hin zum 
eigenen Einfamilienhaus und zur eigenen 

Altersversorgung. 50% dieser freien Mit-
tel müssen für die Erbschaftsteuer auf das 
Unternehmen eingesetzt werden, nur eine 
darüber hinaus gehende Steuerlast wird 
erlassen.

Um die Erbschaftsteuerlast zu steuern, 
muss bereits frühzeitig mit einer Gestal-
tung des begünstigten Vermögens begon-

nen werden. Befreiungsschädliche Ver-
mögensteile sowohl im Betriebsvermögen 
als auch im Privatvermögen müssen um-
geschichtet werden. Fremdvermietete Im-
mobilien und zu hohe liquide Mittel im 
Unternehmen sind ebenso einer Umstruk-
turierung zu unterziehen wie private Ka-
pitalanlagen.

Potenzielle Unternehmensnachfolger 
tun gut daran, ihre finanziellen Reserven 
zum Beispiel in begünstigtes Private 
Equity umzuschichten. Für größere Ver-
mögen bietet sich der Invest in sogenannte 

Börsen-Zeitung, 19.10.2024 Wohnungsunternehmen an, die derzeit 
auch von einer Erbschaftsteuerbegünsti-
gung profitieren; Voraussetzung ist aber 
ein Portfolio von mindestens 300 Woh-
nungen.

Die zeitliche Dimension spielt eine 
wichtige Rolle. Umstrukturierungspro-
zesse im Unternehmen, wie die Grün-

dung und Ausstattung einer Toch-
tergesellschaft, kön-

nen dazu füh-
ren, dass 

bisher be-
günstigtes Ver-

mögen für einen Zeit-
raum von zwei Jahren in sogenannte 

junge Finanzmittel umqualifiziert wird 
mit der Folge, dass diese keinerlei steuer-
liche Begünstigung mehr erfahren.

Ein Familienunternehmen im Nachfol-
geprozess muss somit unter einem steti-
gen Erbschaftsteuermonitoring stehen, 
um schädliche und nützliche Handlun-
gen und den optimalen Nachfolgezeit-
punkt zu koordinieren. Und die Sorgen 
enden nicht mit dem Zeitpunkt der Über-
gabe, denn auch danach sind für den Er-
halt der Erbschaftsteuerbegünstigung 
über bis zu zehn Jahre hinweg Behalte-
fristen oder Mindestlohnsummen zu er-
füllen und Vermögensumschichtungen 
und außerordentliche Zuflüsse beim Er-
werber zu begrenzen.

Für Familienunternehmen, ihre Unter-
nehmer und Nachfolger ist der Generatio-
nenübergang nicht ein „leistungsloser 
Erwerb“, sondern eine wiederkehrende, 
hochkomplexe Herausforderung, das mit 
harter Arbeit geschaffene Unternehmen 
im Interesse aller Stakeholder zu erhalten. 
Familienunternehmen, die diese Überle-
bensfrage seit Generationen gemeistert 
haben und aktuell meistern, kann man 
nur Anerkennung zollen.

Generationenübergang – eine hochkomplexe Aufgabe
Steuerrechtliche Hürden für Mittelständler – Familienunternehmen, die diese Überlebensfrage seit Generationen meistern, gebührt Anerkennung
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Der Wasserstoffzug „Mireo Plus H“ fährt während einer Testfahrt in den 
Bahnhof ein.
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Wasserstoff soll in 
Bayern auch in der 
Stromerzeugung und 
der Energieversor-
gung für die Industrie 
eine zunehmend 
größere Rolle spielen.

Um die Erbschaft-
steuerlast zu steuern, 
muss bereits frühzei-
tig mit einer Gestal-
tung des begünstigten 
Vermögens begonnen 
werden.

Eine erfolgreiche 
Unternehmensüber- 
gabe hängt in erster 
Linie von den „Köpfen“ 
ab. Fehlende, zu viele, 
ungeeignete oder 
zerstrittene potenzielle 
Nachfolger sind das 
größte Risiko.

Quelle


